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Das lohnt sich 
richtig!

VORTEILE AUF EINEN BLICK

In einer GdP-Mitgliedschaft ist rich-
tig viel mit drin – von einem umfas-
senden Rechtsschutz über Versiche-
rungsleistungen und Beihilfen bis zu 
Fortbildungsveranstaltungen und 
Informationsangeboten. 
Aber nicht nur im dienstlichen Kon-
text sind GdP-Mitglieder im Vorteil, 
sie profitieren auch in der Freizeit: 
Ob Autokauf, neue Markenklamot-
ten, Smartphones, Reisen, Tickets 
für Veranstaltungen oder Fitness – 
als GdP-Mitglied lässt sich nahezu in 
allen Lebensbereichen sparen.
Alle Vorteile, kurz und knapp auf  
einen Blick gebündelt, sind in der 
Leistungsübersicht der GdP zu fin-
den. Diese kann über den QR-Code 
heruntergeladen 
werden und 
ist außerdem 
auf www.gdp- 
bundespolizei.
de > Vorteilswelt 
einsehbar.
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UNTERKUNFT

Praktikum als
Kostenfalle

FIT BLEIBEN

Neun Gründe für 
ein Wellhub-Abo

ENTLASTUNGSGÜRTEL

Endlich für alle!

Mehr dazu auf Seite 4
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Die nächste  
Ausgabe erscheint 
im Frühjahr 2026

AUSSTATTUNG

AUSZAHLUNG DER ERSTEN ERHÖHUNG AUS TARIFEINIGUNG

Unsägliche Hängepartie!
Bereits am 6. April 2025 haben sich die Gewerkschaften mit Bund und Kommunen 
auf ein Tarifergebnis für die Tarifbeschäftigten zur Steigerung der Entgelte in den 
Jahren 2025 und 2026 sowie zu weiteren Details geeinigt. Bis aber endlich Geld floss, 
verging leider einiges an Zeit. Das gilt noch einmal mehr für die Übertragung der Er-
gebnisse auf die Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger. Wer wann das erste Geld aus der Einigung auf dem Konto hat(te)...

Seit dem 28. August 2025 ist es offi-
ziell: Das Bundespolizeipräsidium hebt 
die Einschränkungen zur Ausgabe des 
flammhemmenden Entlastungsgürtels 
auf. Damit steht er nun allen Beschäftig-
ten als Ergänzungsausstattung zur Ver-
fügung.
Aber: Die Bestände sind natürlich nicht 
unbegrenzt – also bitte nur abholen bzw. 
bestellen, wenn der Gürtel auch wirklich 
benötigt wird.

Rückführungseinheit geht in den Probebetrieb
BUNDESBEREITSCHAFTSPOLIZEI

Am 1. Oktober 2025 hat die Direktion 
Bundesbereitschaftspolizei eine Rückfüh-
rungseinheit (RFE BP) im Probebetrieb ein-
gerichtet. Dieser Probebetrieb wird für ein 
Jahr, geplant bis September 2026 zunächst 
funktional, mit fortlaufender Evaluierung 
eingerichtet. 
Die Kolleginnen und Kollegen der RFE BP, 
die sich freiwillig melden konnten, werden 
auf Anforderung der zuständigen Bundes-
polizeidirektionen bundesweit für Einsatz-
maßnahmen im Bereich der Rückführung 
auf Linienflügen und Sammelchartermaß-
nahmen eingesetzt. Damit soll erreicht wer-
den, dass alle Maßnahmen in einer Hand 
bleiben und somit effektiver durchgeführt 

werden. Die in der RFE tätigen Personen-
begleitenden Luft (PBL) sollen für die Dauer 
ihrer Zuordnung mit dieser Aufgabe betreut 
werden. Unter einheitlicher Führung mit 
Sitz in der Bundespolizeiabteilung Hünfeld 
verbleiben die PBL als Aufrufeinheit in ihren 
Stammdienststellen. 
In den kommenden Monaten wird sich zei-
gen, ob das Projekt RFE BP erfolgreich um-
zusetzen ist. Aus Sicht der GdP sind die 
wesentlichen Bausteine des Erfolges eine 
angemessene Stundenabrechnung sowie 
die zeitnahe Abwicklung der anfallenden 
Reisekosten inklusive Nebenkosten. Vor  
allem dann, wenn die PBL in Vorkasse getre-
ten sind.

 
 
 
 
Weiterhin bedarf es einer Ausstattung mit 
entsprechenden zusätzlichen Führungs- 
und Einsatzmitteln. Der Bedarf für diese 
Einheit wurde erhoben und muss, in Anleh-
nung an das bestehende Fachkonzept „Aus-
stattung Rückführung“ vom Januar 2025 zur 
Verfügung gestellt werden. 
Das Projekt Rückführungseinheit ist eben-
falls von der Bundespolizeidirektionen FRA 
und 11 aufgegriffen und bereits umgesetzt 
worden.

GRENZSCHUTZ-GLOSSAR

GEAS, EES und ETIAS – wer kennt sie alle?
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UPDATE ENTLASTUNGSGÜRTEL

Endlich für alle!

Das Gemeinsame Europäische Asylsystem 
(GEAS) legt laut Definiton der Bundeszentrale 
für politische Bildung in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union Mindeststandards 
für die Durchführung von Asylverfahren und 
die Unterbringung und Versorgung von Asyl-
suchenden fest. Außerdem ermöglicht es 
den Abgleich von Fingerabdrücken von Asyl-
bewerberinnen und -bewerbern über die Da-
tenbank Eurodac und damit auch die Bestim-
mung des Landes, welches für die Prüfung 
des Asylantrags zuständig ist (Dublin-Verfah-
ren). Die Umsetzung 
des GEAS verläuft in 
den einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten bislang 
uneinheitlich, sodass 
die Asylsysteme wei-
terhin große Unter-
schiede aufweisen.

Die GdP hat in ihrer Stellungnahme zum  
GEAS-Anpassungsgesetz klar gestellt, dass 
das mit dem GEAS einhergehende erweiterte 
Arbeitsaufkommen der Bundespolizei nicht 
auf Grundlage der bestehenden Strukturen 
und Ressourcen umgesetzt werden kann. 
Die notwendigen Anpassungen müssen auf 

nationaler Ebene mitvollzogen werden, da-
mit GEAS tatsächlich funktionieren kann. Aus 
Sicht der GdP ist der Gesetzentwurf in Bezug 
auf die Rolle der Bundespolizei, insbesondere 
im Flughafenverfahren sowie bei aufenthalts-
rechtlichen Entscheidungen und Folgeent-
scheidungen dringend nachzuschärfen. Eine 
Übertragung zusätzlicher Aufgaben darf nicht 
durch gesetzliche Unschärfen oder spätere 
Verordnungen erfolgen, sondern bedarf einer 
parlamentarisch legitimierten und ressort-
übergreifend abgestimmten Lösung.

Die Smart Borders 
Initiative der EU um-
fasst laut Bundesver-
waltungsamt neben 
anderen Maßnahmen 
die Einführung eines 
Schengen-weiten Ein-
reise-Ausreise-Sys-
tems (Entry-Exit-System | EES) und eines 
europäischen Reiseinformations- und Reise-
genehmigungssystems (European Travel In-
formation and Authorisation System | ETIAS). 

Mithilfe des Entry-Exit-Systems (EES) wer-
den Ein- und Ausreisedaten von Drittstaats-

angehörigen erfasst, die für einen Kurzauf-
enthalt in den Schengen-Raum reisen wollen. 
Die Datenerfassung erfolgt an den Schengen-
Außengrenzen. Auch Einreiseverweigerungen 
sind im EES sichtbar und können entspre-
chend berücksichtigt werden. Durch die elek-
tronische Berechnung der zulässigen Aufent-
haltsdauer der Reisenden im Schengen-Raum 
soll der Stempel im Reisepass bald nicht mehr 
nötig sein.

Das European Travel Information and Aut-
horisation System (ETIAS) ist ein Vorab-Regis-
trierungssystem für visumbefreite Drittstaats-
angehörige, die einen kurzfristigen Aufenthalt 
im Schengen-Raum planen. Vor Anreise müs-
sen grundsätzlich alle visumsbefreiten Dritt-
staatsangehörigen über ein ETIAS, das heißt 
über eine Anreisegenehmigung verfügen. 

Der nationale Aufbau der Systeme wird bis 
zur vollständigen Inbetriebnahme im Rahmen 
behördenübergreifender Projektarbeit geleis-
tet. Derzeit ist geplant, dass die stufenweise 
Einführung des EES im Oktober 2025 begin-
nen soll. Die weitere Zeitplanung sieht vor, 
dass die Inbetriebnahme von ETIAS im vierten 
Quartal 2026 folgen soll.

In nahezu allen Bereichen wird das neue 
Polizeigewehr die zum Teil über 40 Jah-
re alte MP5 – einschließlich der MP5e 
– ablösen. Viele fragen sich jetzt sicher:  
Welches Modell, von welchem Hersteller? 
Das steht im Rahmen der europaweiten 
Ausschreibung noch nicht fest. 
Die zuständige Arbeitsgruppe (AG NPG) 
hat jedoch klare Leistungsanforderungen 
definiert. Nun liegt es an den Herstellern, 
diese Vorgaben in ein „Bundespolizeige-
wehr“ umzusetzen. Alle technischen Eck-
daten wurden offen und transparent auch 

mit dem zuständigen Personalrat 
besprochen. Natürlich gibt es noch  
einige Herausforderungen – etwa im  
Bereich der Schießanlagen der 
Bundespolizei – die jedoch im Lau-
fe der Zeit gelöst werden sollen.
Die GdP bleibt am Ball und informiert, 
sobald es neue Entwicklungen gibt. 

Auf den Fotos sind drei der  
Sichtungswaffen zu sehen, die un-
ter anderem jeweils eventuell als 
Modell in Frage kommen könnten.

Neues Polizeigewehr gesucht

Im Zusammenhang mit der Debatte um einen modernen europäischen Grenzschutz und 
der Smart Borders-Initiative der EU gibt es zahlreiche neue Maßnahmen und Konzepte, 
die auf die Bundespolizei zukommen und von denen man zumindest schon mal gehört 
haben sollte. Eine Zusammenstellung der drei wichtigsten Begriffe GEAS, EES und ETIAS...

Tarifbeschäftigte
Die meisten werden sich erinnern: Der 
Tarifabschluss umfasst eine lineare Ent-
gelterhöhung von 3 Prozent, mindestens 
110 Euro ab dem 1. April 2025 und eine 
weitere Erhöhung von 2,8 Prozent ab dem 
1. Mai 2026 sowie Anpassungen für Aus-
zubildende. Neben den Gehaltserhöhun-
gen werden auch flexible Regelungen zur 
Arbeitszeit und ein weiterer Urlaubstag 
eingeführt. 
Mit dem Ende der Redaktionsverhandlun-
gen Mitte Juli war dann endlich der Weg 
frei für die Auszahlung der rückwirkenden 
ersten Entgelterhöhung in Höhe von 3,0 
Prozent an die Tarifbeschäftigten. Beim 
Bund wurde das erforderliche Zahlbarma-
chungsrundschreiben bereits im Juli ver-
sendet. Aufgrund externer Dienstleister 
wurde aber darauf hingewiesen, dass es vo-
raussichtlich rund zehn Wochen bis zur tat-
sächlichen Auszahlung und damit bis frühs-
tens Ende September 2025 dauern könne. 
 
 
 
 
 
 
 

Beamtinnen und Beamte
Anfang September hat das Kabinett dann 
beschlossen, dass der erste Teil der linea-
ren Anpassung der Besoldung und Versor-
gung – wie im Tarifbereich um 3,0 Prozent 
– rückwirkend zum 1. April 2025 für den 
Beamtenbereich in Form von Abschlags-
zahlungen umgesetzt werden soll – vor-
aussichtlich beginnend mit den Dezember-
bezügen.
Hintergrund ist, dass die Übertragung des 
Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich 
nur durch entsprechende Anpassungsge-
setze erfolgen kann. Die Abschlagszahlun-
gen sollen dafür sorgen, dass sich die Aus-
zahlung nicht noch weiter verzögert. 
Bevor dann der zweite Teil der linearen 
Erhöhung (2,8 Prozent) wie bei den Tarif-
beschäftigten voraussichtlich im Mai 2026 
zur Auszahlung kommt, soll laut BMI das 
Gesetz zur amtsangemessenen Alimenta-
tion umgesetzt sein. 
Darin sollen gegebenenfalls weitere Rege-
lungen aus dem Tarifergebnis mit umge-
setzt werden. Dazu kommt: Die Summen, 
die derzeit hinter den jeweiligen Besol-
dungsgruppen stehen, sollen in diesem 
Zusammenhang angepasst werden. Dem-
entsprechend wären die 2,8 Prozent der 
zweiten linearen Erhöhung dann im besten 
Fall automatisch mehr wert.

Die Gewerkschaft der Polizei hat in diesem Jahr 75. Geburtstag gefeiert. Gegründet  
wurde sie am 14. September 1950. Weitere Infos gibt es über den QR-Code.
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🛩

FORDERUNG HAT GEWIRKT

Mehr Geld für DHF

�Mit Verfügung vom 17. Juli 2025 hat das 
Bundespolizeipräsidium bekannt gege-
ben, dass auch die Diensthundeführen-
den in der Bundespolizei rückwirkend  
zum 1. Januar 2025 eine höhere monat-
liche Aufwandsentschädigung erhalten 
– und zwar 200 Euro (+ 46 Euro). 
Zur angemessenen Betreuung von aus-
gemusterten Diensthunden gibt es zu-
dem eine monatliche Pauschale von 
100 Euro. Auch die Regelungen zur Ver-
sorgung der Hunde wurden angepasst.
Vorausgegangen war eine Erhöhung 
beim Zoll. Der GdP-geführte Bundes-
polizeihauptpersonalrat hat daraufhin 
eine entsprechende Anfrage für die Be-
schäftigten der Bundespolizei gestellt 
und sich durchgesetzt.
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Ermittlungsdienste und Kriminalitätsbekämpfung stärken!
ZUSAMMENARBEIT MIT NEUER PROJEKTGRUPPE

Am 8. September fand das erste Gespräch 
zwischen der GdP und der eingesetzten Pro-
jektgruppe Strategie Kriminalitätsbekämp-
fung der Bundespolizei statt. Die GdP hat 
viele Verbesserungsvorschläge eingebracht:
▪ �Sofortige Ausschreibung und Besetzung al-

ler freien Dienstposten in der KrimB.
▪ �Beendigung von sogenannten Zugleich-

funktionen und Überführung in den Orga-
nisations- und Stellenplan der Bundespoli-
zei zur Entlastung der Ermittlungsdienste.

▪ �Zielgerichtete Werbestrategien im Innen-
verhältnis und Initiierung von Daueraus-

schreibungen zur Erhöhung der Bewer-
benden auf Dienstposten in der KrimB.

▪ �Flexible Arbeitszeitmodelle und zeitgemä-
ße technische persönliche mobile Ausstat-
tung für jede und jeden Mitarbeitenden.

▪ �Schrittweise Erhöhung der Anzahl von 
Dienstposten im Arbeitsfeld KrimB bis zu 
einer Maximalanzahl von zehn Prozent der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in 
operativen Funktionen der Bundespolizei.

▪ �Konzeptionelle flächendeckende Aus- und 
Fortbildung in der Kriminalitätsbekämp-
fung der Bundespolizei.

▪ �Verbesserung der Durchbündelung aller 
Dienstposten im Aufgabenfeld KrimB und 
die Erhöhung von Möglichkeiten von Lauf-
bahnaufstiegen innerhalb der „Fachkarrie-
re Kriminalitätsbekämpfung“. Diese sollen 
vorrangig aus bereits im Tätigkeitsfeld ver-
wendeten Kolleginnen und Kollegen rekru-
tiert werden.  

▪ �Gründung eines kriminaltechnischen In-
stituts der Bundespolizei und seine Ein-
richtung aufgrund der zu erwartenden 
Ergebnisse der Projektgruppe Strategie 
Kriminalitätsbekämpfung.

▪ �Modernisierung des Vorgangsbearbei-
tungssystems mit automatisierter Fallkate-
gorisierung, Pflichtfeldern, Schnittstellen 
zu Partnerbehörden und Exportfunktionen 
für Statistiken und Lagebilder.

▪ �Einführung von Transkriptions- und Sprach-
erkennungssoftware für audiovisuelle Ver-
nehmungen, kombiniert mit automatisier-
ten Übersetzungsfunktionen.

▪ �Ausbau digitaler Forensik durch dedizierte 
Hard- und Software, gesicherte Arbeits-
plätze, Cloud-Forensik und spezialisierte 
Fachermittelnde.
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35 JAHRE NACH DER DEUTSCHEN WIEDERVEREINIGUNG

Ungerechtigkeiten beseitigt!
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Im Rahmen der Tarifverhandlungen in die-
sem Jahr konnte die GdP endlich eine schon 
lange bestehende Ungerechtigkeit besei-
tigen: Kaum vorsellbar, aber auch 35 Jahre 
nach der deutschen Wieder-
vereinigung galten nach 
wie vor einige Regelun-
gen ausschließlich 
für Beschäftigte 
im Westen. Das 
betraf zum 
Beispiel die  
 
 

besonderen Regelungen zur Befristung von 
Arbeitsverträgen des § 30 Abs. 1 TVöD Bund 
sowie die „Unkündbarkeitsklausel“ des § 34 
Abs. 2 TVöD Bund. Jetzt ist es amtlich: Im 

Rahmen der Tarifverhand-
lungen konnten diese 

Ungerechtigkeit be-
seitigt werden. Das 

war längst über-
fällig!

Foto: GdP-Bezirk Bundespolizei | Zoll

BEREITSCHAFTSPOLIZEI

Endlich die Leistung 
monetär anerkennen!

Seit zehn Jahren bewältigen die Kol-
leginnen und Kollegen der Bundesbe-
reitschaftspolizei ununterbrochen Mi-
grationseinsätze. Auch wenn einzelne 
Maßnahmen zur Entlastung kurzfristig 
mal greifen – die Einsatzauslastung pro 
Person bleibt trotdem nahezu auf einem 
gleichen, sehr hohen Niveau. 
Schon mehrfach hat die GdP daher dafür 
appelliert, die Beschäftigten zumindest 
monetär zu entlasten und somit ihre Leis-
tung anzuerkennen. Beispielsweise wäre 
eine Erleichterung der Voraussetzungen 
für der Erhalt der Zulage für Dienst zu 
wechselnden Zeiten (DwZ) denkbar. Aktu-
ell ist dies aufgrund der Voraussetzungen 
(vier Dienstpaare in vier Wochen) nicht für 
alle erreichbar. Die GdP fordert außerdem 
eine Änderung der Erschwerniszulagen-
verordnung (EZulV) zugunsten der Einfüh-
rung einer Zulage für Kräfte der Bundesbe-
reitschaftspolizei.

Schneller und einfacher?
BEIHILFE

Foto: GdP-Bezirk Bundespolizei | Zoll

Gut zu wissen für alle beihilfeberechtigten 
Personen in der Bundespolizei, insbeson-
dere also für Verwaltungsbeamtinnen und 
-beamte sowie in Pension befindliche Per-
sonen: In den vergangenen Monaten hat 
die GdP immer wieder Rückmeldungen zu 
viel zu langen Bearbeitungszeiten, unter-
schiedlichen Vorgehensweisen bei der Ab-
rechnung und Schwierigkeiten bei Anträgen 
auf Abschlagszahlungen im Zusammenhang 
mit der Bearbeitung von Beihilfeanträgen 
erhalten.
Die GdP hat diese Problemfelder gegen-
über dem Bundesverwaltungsamt (BVA) 
angesprochen. Das BVA erklärte, dass es 
im Zuge der Digitalisierung des Abrech-
nungsverfahrens zu kurzfristigen Verzö-
gerungen gekommen sei. Nach Abschluss 
der Umstellung soll die Bearbeitung da-
für aber künftig einfacher und schneller 
gehen. Sollten die angekündigten Ände-
rungen planmäßig umgesetzt werden, 
könnten bereits in diesem Jahr spürbare 
Verbesserungen eintreten. 
Auch eine geplante Gesetzesänderung ist 
in diesem Zusammenhang interes-
sant. Die Bundesregierung hat 
dem Bundesrat im August ein 
Gesetz zur Modernisierung des 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes 
und zur Änderung beamtenrecht-
licher Vorschriften zugeleitet. Darin 

befindet sich in Artikel 7 auch eine Ände-
rung des Bundesbeamtengesetzes. Dort 
soll ein § 80 a eingefügt werden, der im 
Wesentlichen die Regelung enthält, dass 
beantragte Beihilfeaufwendungen grund-
sätzlich als erstattungsfähig gelten, wenn 
die zuständige Stelle nicht innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang über den Antrag 
entschieden hat. Es ist eine automatisierte 
Festsetzung vorgesehen, die einem Risiko-
managementsystem unterliegt. Dies würde 
erheblich zu einer kürzeren Bearbeitungs- 
und Auszahlungsdauer beitragen.

Hier geht es zur  
entsprechenden 
Bundesratsdruck- 
sache 370/25.

Die Anpassung des Bundespolizeigesetzes 
(BPolG) ist schon lange überfällig – schließ-
lich stammt es zum Großteil noch aus dem 
Jahr 1994. Nach bereits mehreren Anläu-
fen der Politik soll es nun endlich klappen 
mit der Novellierung. Die GdP fordert dies 
schon lange und hat im August erneut ihre 
Stellungnahme abgegeben, diesmal zum ak-
tuellen Referentenentwurf.
Positiv bewertet die Gewerkschaft unter 
anderem, dass im neuen Entwurf das Aus-
stellen von Kontrollquittungen und die 
Kennzeichnungs- und Legitimationspflicht 
entfallen. Außerdem ist es gut, dass die 
Schleusungskriminalität mit ihren hochkri-

minellen Strukturen als lebensbedrohliche 
Gefahr erkannt wurde und viele Regelungen 
geschaffen wurden, mit denen die Bundes-
polizei effektiver gegen diese vorgehen 
kann. Ausdrücklich begrüßt die GdP zudem, 
dass die Bundespolizei im Bereich der Ge-
fahrenabwehr für die Erfüllung ihrer Kern-
aufgaben einige notwendige neue Befug-
nisse erhält – insbesondere die Befugnis zur 
Onlinedurchsuchung, zur Wohnungsüber-
wachung, die Quellen-TKÜ und die Befugnis-
se zur Befragung und für Kontrollen im Zu-
sammenhang mit den Waffenverbotszonen. 
Was aber klar sein muss: Die geplanten 
Änderungen werden auch einen deutlichen 

Aufwuchs im Personal- und Sachhaushalt 
erforderlich machen. Die GdP fordert ein 
Sofortprogramm. Die Beschäftigten, gerade 
im Grenzdienst, arbeiten vielerorts am Li-
mit. Die Gefahr psychischer und physischer 
Überlastung ist real und darf nicht länger 
ignoriert werden.
Bestimmte Aspekte – insbesondere mit 
Blick auf die Zusammenarbeit an den Land-
binnengrenzen mit europäischen Partnern 
– kommen im Gesetzentwurf noch zu kurz. 
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
im Schengenraum braucht eine stärkere 
Berücksichtigung und einen eigenen Rege-
lungsteil im neuen BPolG. Es darf trotzdem 

nicht aus dem Blick geraten, dass neben der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
auch die nationale Zusammenarbeit mit 
Landesbehörden große Bedeutung hat.
Auch nutzt der Referentenentwurf die 
Chance nicht, auch Befugnisse im Zusam-
menhang mit der Verwendung von KI, bei-
spielsweise zur Gesichtserkennung und Be-
wegungsmustererkennung, einzuführen.

GdP-Fazit: Der Entwurf ist ein wichtiger und 
längst überfälliger Schritt. Die Gewerkschaft 
wird das Gesetzgebungsverfahren weiter 
eng begleiten und informieren, sobald es 
Neuigkeiten gibt.

Diesmal soll es klappen mit der Novellierung...

1. �Bei Wellhub kann man zwischen sieben 
verschiedenen Mitgliedschaftstarifen 
wählen. Das Paket ist monatlich künd-, 
pausier- oder wechselbar. Es gibt keine 
Jahresverträge, Anmelde- oder Kündi-
gungsgebühren.

2. �Es stehen über 100 verschiedene Akti-
vitäten zur Auswahl, von Klassikern wie 
Pilates oder HIIT bis zu Trends wie Kälte-
kammer oder Hot Yoga. 

3. �Über Trainiac kann man sich einen  
individuellen Trainingsplan erstellen 
lassen. Dazu einfach die Trainiac-App 
über Wellhub herunterladen und Ein-
zelcoaching sowie individuelle wö-
chentliche Workouts erhalten. 

4. �Es ist möglich Studios, die noch nicht 
Teil des Wellhub-Netzwerks sind, zu 
empfehlen – unkompliziert über die 
Wellhub-App. Dafür ist keine aktive 
Mitgliedschaft nötig, es muss nur ein  
Zugang freigeschaltet werden. 

5. �Mit Wellhub Premium hat man Zugang 
zu über 40 Partner-Apps aus dem Be-
reich körperliches und mentales Wohl-
befinden. Dazu gehören bekannte Apps 
wie Headspace, Calm, Sleepcycle, Stra-
va, LesMills und viele mehr.

6. �Man kann auch ein virtuelles Personal 
Training machen – ganz bequem von 
zuhause. In den 30-minütigen Sessions 
kann man bis zu 8 x pro Monat, je nach 
Paket, mit einem persönlichen Trainer 
Sport machen. 

7. ��Dank einer Vielzahl an Online-Gruppen-
kursen kann man auch zuhause einen 
Kurs nach persönlichem Geschmack 
aussuchen.

8. �Wellhub bietet deutschlandweit ein 
Partnernetzwerk von mehr als 6.000 
Sport-, Freizeit- und Wellnesseinrich-
tungen. Mit einer Mitgliedschaft kann 
man jeden Tag eine andere Partner-
einrichtung besuchen, egal in welcher 
Stadt. Und: Kürzlich hat Wellhub sich 
mit Urban Sports Club, einem be-
deutenden Firmenfitness-Anbieter in 
Europa, zur weltweit größten Plattform 
für Corporate Wellbeing zusammenge-
schlossen und hat damit das Angebot 
sogar nochmal erweitert.

9. �Der Wellhub Partner-Anbieter ifeel bie-
tet die Möglichkeit, virtuell mit einem 
zertifizierten Therapeuten oder Coach 
zu sprechen. Die Sitzungen dauern 45 
Minuten und sind je nach Paket bis zu  
1 x pro Woche enthalten.

Wichtig zu wissen: Nur GdP-Mitglieder 
können ein Wellhub-Abo abschließen!
 
QR-Code scannen 
und entdecken. Im 
Suchfeld bitte „Ge-
werkschaft der Poli-
zei (GdP) Bundespo-
lizei Zoll“ angeben.

ZUKUNFT DER BUNDESPOLIZEI

Nicht abwarten –  
gestalten!

Im ersten Halbjahr 2025 hat die Bundes-
polizei an Bahnhöfen 14.047 Gewaltdelik-
te, 26.613 Eigentumsdelikte, 17.595 Sach-
beschädigungsdelikte, 1.076 Sexualdelikte, 
4.475 Betäubungsmitteldelikte und 808 
Waffendelikte registriert. Diese Zahlen be-
richtet die Bundesregierung laut der Parla-
mentsnachrichten „heute im bundestag“ 
(hib) unter Berufung auf die Polizeiliche 
Eingangsstatistik (PES) der Bundespolizei 
in einer Antwort (21/1095) auf eine Kleine 
Anfrage (21/884) der AfD-Fraktion. „Die 
Daten der PES können sich aufgrund von 
Nacherfassungen oder notwendigen Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung auch zu-
künftig ändern“, so die Bundesregierung.

Die Abgeordneten hatten sich in ihrer An-
frage auch nach den Staatsangehörigkeiten 
der erfassten Tatverdächtigen erkundigt. 
Bei den Eigentumsdelikten beispielswei-
se sind die Tatverdächtigen überwiegend 
„gänzlich unbekannt“ (14.694), es liegen 
also keine Angaben zur Staatsangehörigkeit 
vor. Die Bundespolizei ermittelte zudem 
7.565 nichtdeutsche und 5.375 deutsche 
Tatverdächtige, bei 96 Tatverdächtigen ist 
die Staatsangehörigkeit ungeklärt.

Bei den Gewaltdelikten im ersten Halbjahr 
2025 ermittelte die Bundespolizei laut Bun-
desregierung 5.711 deutsche und 4.641 
nichtdeutsche Tatverdächtige. In 3.200 Fäl-
len sind die Tatverdächtigen „gänzlich un-
bekannt“, bei 101 Tatverdächtigen ist die 
Staatsangehörigkeit ungeklärt.

Bei den Sexualdelikten zählte die Bundes-
polizei 349 nichtdeutsche und 260 deut-
sche Tatverdächtige, bei 402 ist der Tatver-
dächtige „gänzlich unbekannt“, in elf Fällen 
ist die Staatsangehörigkeit ungeklärt. In 
der Antwort werden diese Angaben auch 
für die übrigen Deliktsgruppen aufgeführt; 
zudem nennt die Bundesregierung jeweils 
die Staatsangehörigkeiten der nichtdeut-
schen Tatverdächtigen.

Bezogen auf die Tatorte registrierte die 
Bundespolizei im ersten Halbjahr laut Ant-
wort beispielsweise die meisten Gewalt-
delikte am Hauptbahnhof Leipzig (426), die 
meisten Eigentumsdelikte am Hauptbahn-
hof Hamburg (1.570) und die meisten Se-
xualdelikte am Hauptbahnhof Dortmund 
(29). Ferner gibt die Bundesregierung in 
der Antwort Auskunft unter anderem über 
Gewaltdelikte, bei denen ein Messer ein-
gesetzt wurde, sowie über Angriffe auf im 
Einsatz verletzte Bundespolizistinnen und 
-polizisten. 

Hier geht es zur 
Original-Meldung 
hib 341/2025 auf 
der Website des 
Bundestags.

Eigentumsdelikte führen die Statistik an
STRAFTATEN AN BAHNHÖFEN IM ERSTEN HALBJAHR 2025

Quelle: „heute im bundestag“ (hib)
Grafiken: GdP-Bezirk Bundespolizei | Zoll                    Alle Angaben ohne Gewähr. 
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Die Bundespolizei steht vor massiven He-
rausforderungen. Die Rekordeinstellun-
gen der vergangenen Jahre zeigen: Der 
demografische Wandel hat die Behörde 
erreicht. Immer mehr Vertreterinnen und 
Vertreter der Generation Z treten ein – 
technologieaffin, gesundheitsbewusst, 
sozial vernetzt, aber auch fordernd. Pro-
gnosen zufolge wird 2028 mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten unter 30 Jahre 
alt sein. Um attraktiv zu bleiben, müssen 
Strukturen modernisiert werden.
Die Pandemie verdeutlichte digitale De-
fizite: fehlende Hardware, unzureichende 
Software, schlechtes WLAN. Homeoffice 
ist kaum möglich, Unterkünfte sind oft 
marode. Auch Ausbildung und Studium 
hinken hinterher: veraltete Pläne, fehlen-
der Praxisbezug, moderne Einsatzmittel 
wie Bodycams oder Diensthandys werden 
nicht vermittelt. Gleichzeitig steigen die 
Anforderungen. Hinzu kommen steigen-
de Belastungen durch Einsätze, fehlende 
Infrastruktur für Grenzkontrollen und un-
zureichende Technik. Trotz wachsender 
Aufgaben wurden Ausbildungsplätze an 
der Akademie massiv eingekürzt – ein fa-
tales Signal im Wettbewerb mit privaten 
Arbeitgebern, die mit attraktiven Kondi-
tionen locken.
Die Junge Gruppe der GdP fordert des-
halb: Investitionen in moderne Ausstat-
tung und Liegenschaften, praxisgerechte 
Ausbildung und faire Arbeitsbedingun-
gen. Nur so können junge Kolleginnen 
und Kollegen ihre Zukunft aktiv mitgestal-
ten – statt passiv zuzusehen.

Polizeianwärterinnen und -anwärter und 
Studierende stehen während ihres Prakti-
kums oft vor einem schwer lösbaren Pro-
blem: Sie müssen sich selbst um Unter-
künfte kümmern. 
Der genehmigungsfreie Tagessatz für die 
Kurzzeitmiete variiert gefühlt nach Laune. 
Bei der BPOLI Stralsund sind es beispiels-
weise 25 Euro. Bei der BPOLI Köln 35 Euro.  
Bei der MKÜ, Dienstort Konstanz/ Radolf-
zell sind es – als einzigem Dienstort bun- 
desweit – spektakuläre 45 Euro täglich.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird dieser Betrag überschritten, verlangt 
das Reisekostenrecht vorab eine Geneh-
migung mit drei Vergleichsangeboten. Es 
folgt meist ein zäher E-Mail-Verkehr mit 
Gegenangeboten und Nachfragen. Wäh-
renddessen läuft die Zeit, Reservierungen 
laufen ab und der Zeitdruck steigt. Viele 
buchen deshalb ohne Genehmigung und 
bleiben auf den Mehrkosten sitzen. 

Besonders absurd ist die 60-Prozent- 
Kappung: Teilen sich zwei oder mehr Kol-
leginnen und Kollegen eine Wohnung, 
werden nicht die tatsächlichen Kosten 
übernommen, sondern diese werden 
pauschal um 40 Prozent gekürzt. Wer soli-
darisch spart, wird am Ende bestraft. 

Die Folgen sind gravierend. Die jungen 
Kolleginnen und Kollegen fühlen sich im 
Stich gelassen, sind frustriert, zweifeln an 
der Fürsorgepflicht und müssen für den 
Dienstherrn finanziell in Vorleistung ge-
hen. Viele wissen um das Problem, aber 
nichts passiert.
	
Die GdP sagt: Es braucht dringend realis-
tische Tagessätze, unbürokratische Ver-
fahren und faire Erstattungsregeln. Wer 
sich für die Bundespolizei entscheidet, 
sollte nicht Kreditgeber der Behörde sein 
und durch bürokratische Absurditäten 
entmutigt werden.
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FINANZIELLE BELASTUNG FÜR ANWÄRTER UND STUDIERENDE 

Wenn das Praktikum zur 
Kostenfalle wird...

UPDATE DEIG

Die Planungen werden konkreter...
Finanzielle und rechtliche Grundlagen
Die Finanzierung ist gesichert. Mit der 
Änderung des UZwG, des Gesetzes über 
den unmittelbaren Zwang, soll unter an-
derem der Einsatz von Distanz-Elektro- 
impulsgeräten (DEIG) auf eine rechtssi-
chere Grundlage gestellt werden. 
Die GdP unterstützt dies ausdrücklich. Es 
ist richtig und notwendig, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen bei der Anwendung 
dieses Einsatzmittels rechtssicher han-
deln können. Allerdings sieht die Gewerk-
schaft die geplante Einordnung als Waffe 
nach § 2 Abs. 4 UZwG als zu eng an. Aus 
Sicht der GdP wäre eine Einordnung als 
Hilfsmittel der körperlichen Gewalt ge-
mäß § 2 Abs. 3 UZwG sachgerechter,  
praxistauglicher und rechtsstaatlich  
geboten.

Vorstellung von Geräten
Seitens der Dienststelle wurden die Mo-
delle Taser 7 und Taser 10 der Firma Axon 
vorgestellt. Beide Systeme haben spezi-
fische Vor- und Nachteile, die in die Ent-
scheidungsfindung einfließen.

Aus- und Fortbildung
Wichtig vor einem flächendeckenden Ein-
satz von DEIG ist eine intensive Aus- und 
Fortbildung aller nutzungsberechtigten 
Einsatzkräfte!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erprobungsphase
Die Erprobung wurde erweitert – mittler-
weile sind mehr als 14 Dienststellen be- 
teiligt. Nach derzeitigem Stand ist davon 
auszugehen, dass direkt im Anschluss an 
die Erprobung die Einführung in der Bun-
despolizei erfolgt.

AED-Beschaffung
In Zusammenhang mit der Einführung 
des DEIG wird aktuell bei fast jedem Ge-
rät auch ein AED (Defibrillator) beschafft. 
Da hierzu unterschiedliche Auffassungen 
bestehen, soll die Anzahl der AEDs noch 
einmal überprüft und anhand einsatztak-
tischer Erwägungen angepasst werden.

Auf dem Foto sind die drei in der Bundes-
polizei erprobten Modelle zu sehen (von 
oben: Taser X2, Taser 7 und Taser 10).

SEMINARE UND AKTIONEN FÜR ÄLTERE BESCHÄFTIGTE

Ruhestand heißt nicht Stillstand
Der Eintritt in den Ruhestand ist ein kom-
plett neuer Lebensabschnitt. Er bringt ei-
nerseits mehr Zeit für Familie, Interessen, 
Hobbies und Freunde, bedeutet anderer-
seits aber auch eine große Umstellung. 
Das Motto der GdP-Seniorengruppe lautet 
„Ruhestand: Da geht noch was!“ und mit 
ihren Aktionen und der Einbindung der 
Mitglieder möchte die Gruppe allen, bei 
denen der Wechsel vom aktiven Dienst in 
den neuen Lebensabschnitt ansteht, dabei 
helfen, von Anfang an auf ein starkes Netz-
werk bauen zu können. Damit angehende 

Ruheständlerinnen und Ruheständler 
möglichst gut vorbereitet sind, bietet die 
GdP unter anderem auch Seminare zur 
Vorbereitung auf den Ruhestand an. Hier 
erfahren die Teilnehmenden alles Wich-
tige für den neuen Lebensabschnitt und 
vieles mehr. Auch sehr beliebt sind die 
GdP-Seminare Aktiv im Alter, bei denen 
sich die Teilnehmenden zu gesellschafts-
politischen Themen austauschen. Natür-
lich bleibt dabei auch immer Zeit für das 
gemeinschaftliche Miteinander in ange-
nehmem Ambiente.
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FIT BLEIBEN

Neun Gründe für 
ein Wellhub-Abo

Foto: Wellhub
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BUNDESPOLIZEIGESETZ

35 JAHRE NACH DER DEUTSCHEN WIEDERVEREINIGUNG

Ungerechtigkeiten beseitigt!
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Im Rahmen der Tarifverhandlungen in die-
sem Jahr konnte die GdP endlich eine schon 
lange bestehende Ungerechtigkeit besei-
tigen: Kaum vorsellbar, aber auch 35 Jahre 
nach der deutschen Wieder-
vereinigung galten nach 
wie vor einige Regelun-
gen ausschließlich 
für Beschäftigte 
im Westen. Das 
betraf zum 
Beispiel die  
 
 

besonderen Regelungen zur Befristung von 
Arbeitsverträgen des § 30 Abs. 1 TVöD Bund 
sowie die „Unkündbarkeitsklausel“ des § 34 
Abs. 2 TVöD Bund. Jetzt ist es amtlich: Im 

Rahmen der Tarifverhand-
lungen konnten diese 

Ungerechtigkeit be-
seitigt werden. Das 

war längst über-
fällig!
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BEREITSCHAFTSPOLIZEI

Endlich die Leistung 
monetär anerkennen!

Seit zehn Jahren bewältigen die Kol-
leginnen und Kollegen der Bundesbe-
reitschaftspolizei ununterbrochen Mi-
grationseinsätze. Auch wenn einzelne 
Maßnahmen zur Entlastung kurzfristig 
mal greifen – die Einsatzauslastung pro 
Person bleibt trotdem nahezu auf einem 
gleichen, sehr hohen Niveau. 
Schon mehrfach hat die GdP daher dafür 
appelliert, die Beschäftigten zumindest 
monetär zu entlasten und somit ihre Leis-
tung anzuerkennen. Beispielsweise wäre 
eine Erleichterung der Voraussetzungen 
für der Erhalt der Zulage für Dienst zu 
wechselnden Zeiten (DwZ) denkbar. Aktu-
ell ist dies aufgrund der Voraussetzungen 
(vier Dienstpaare in vier Wochen) nicht für 
alle erreichbar. Die GdP fordert außerdem 
eine Änderung der Erschwerniszulagen-
verordnung (EZulV) zugunsten der Einfüh-
rung einer Zulage für Kräfte der Bundesbe-
reitschaftspolizei.

Schneller und einfacher?
BEIHILFE

Foto: GdP-Bezirk Bundespolizei | Zoll

Gut zu wissen für alle beihilfeberechtigten 
Personen in der Bundespolizei, insbeson-
dere also für Verwaltungsbeamtinnen und 
-beamte sowie in Pension befindliche Per-
sonen: In den vergangenen Monaten hat 
die GdP immer wieder Rückmeldungen zu 
viel zu langen Bearbeitungszeiten, unter-
schiedlichen Vorgehensweisen bei der Ab-
rechnung und Schwierigkeiten bei Anträgen 
auf Abschlagszahlungen im Zusammenhang 
mit der Bearbeitung von Beihilfeanträgen 
erhalten.
Die GdP hat diese Problemfelder gegen-
über dem Bundesverwaltungsamt (BVA) 
angesprochen. Das BVA erklärte, dass es 
im Zuge der Digitalisierung des Abrech-
nungsverfahrens zu kurzfristigen Verzö-
gerungen gekommen sei. Nach Abschluss 
der Umstellung soll die Bearbeitung da-
für aber künftig einfacher und schneller 
gehen. Sollten die angekündigten Ände-
rungen planmäßig umgesetzt werden, 
könnten bereits in diesem Jahr spürbare 
Verbesserungen eintreten. 
Auch eine geplante Gesetzesänderung ist 
in diesem Zusammenhang interes-
sant. Die Bundesregierung hat 
dem Bundesrat im August ein 
Gesetz zur Modernisierung des 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes 
und zur Änderung beamtenrecht-
licher Vorschriften zugeleitet. Darin 

befindet sich in Artikel 7 auch eine Ände-
rung des Bundesbeamtengesetzes. Dort 
soll ein § 80 a eingefügt werden, der im 
Wesentlichen die Regelung enthält, dass 
beantragte Beihilfeaufwendungen grund-
sätzlich als erstattungsfähig gelten, wenn 
die zuständige Stelle nicht innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang über den Antrag 
entschieden hat. Es ist eine automatisierte 
Festsetzung vorgesehen, die einem Risiko-
managementsystem unterliegt. Dies würde 
erheblich zu einer kürzeren Bearbeitungs- 
und Auszahlungsdauer beitragen.

Hier geht es zur  
entsprechenden 
Bundesratsdruck- 
sache 370/25.

Die Anpassung des Bundespolizeigesetzes 
(BPolG) ist schon lange überfällig – schließ-
lich stammt es zum Großteil noch aus dem 
Jahr 1994. Nach bereits mehreren Anläu-
fen der Politik soll es nun endlich klappen 
mit der Novellierung. Die GdP fordert dies 
schon lange und hat im August erneut ihre 
Stellungnahme abgegeben, diesmal zum ak-
tuellen Referentenentwurf.
Positiv bewertet die Gewerkschaft unter 
anderem, dass im neuen Entwurf das Aus-
stellen von Kontrollquittungen und die 
Kennzeichnungs- und Legitimationspflicht 
entfallen. Außerdem ist es gut, dass die 
Schleusungskriminalität mit ihren hochkri-

minellen Strukturen als lebensbedrohliche 
Gefahr erkannt wurde und viele Regelungen 
geschaffen wurden, mit denen die Bundes-
polizei effektiver gegen diese vorgehen 
kann. Ausdrücklich begrüßt die GdP zudem, 
dass die Bundespolizei im Bereich der Ge-
fahrenabwehr für die Erfüllung ihrer Kern-
aufgaben einige notwendige neue Befug-
nisse erhält – insbesondere die Befugnis zur 
Onlinedurchsuchung, zur Wohnungsüber-
wachung, die Quellen-TKÜ und die Befugnis-
se zur Befragung und für Kontrollen im Zu-
sammenhang mit den Waffenverbotszonen. 
Was aber klar sein muss: Die geplanten 
Änderungen werden auch einen deutlichen 

Aufwuchs im Personal- und Sachhaushalt 
erforderlich machen. Die GdP fordert ein 
Sofortprogramm. Die Beschäftigten, gerade 
im Grenzdienst, arbeiten vielerorts am Li-
mit. Die Gefahr psychischer und physischer 
Überlastung ist real und darf nicht länger 
ignoriert werden.
Bestimmte Aspekte – insbesondere mit 
Blick auf die Zusammenarbeit an den Land-
binnengrenzen mit europäischen Partnern 
– kommen im Gesetzentwurf noch zu kurz. 
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
im Schengenraum braucht eine stärkere 
Berücksichtigung und einen eigenen Rege-
lungsteil im neuen BPolG. Es darf trotzdem 

nicht aus dem Blick geraten, dass neben der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
auch die nationale Zusammenarbeit mit 
Landesbehörden große Bedeutung hat.
Auch nutzt der Referentenentwurf die 
Chance nicht, auch Befugnisse im Zusam-
menhang mit der Verwendung von KI, bei-
spielsweise zur Gesichtserkennung und Be-
wegungsmustererkennung, einzuführen.

GdP-Fazit: Der Entwurf ist ein wichtiger und 
längst überfälliger Schritt. Die Gewerkschaft 
wird das Gesetzgebungsverfahren weiter 
eng begleiten und informieren, sobald es 
Neuigkeiten gibt.

Diesmal soll es klappen mit der Novellierung...

1. �Bei Wellhub kann man zwischen sieben 
verschiedenen Mitgliedschaftstarifen 
wählen. Das Paket ist monatlich künd-, 
pausier- oder wechselbar. Es gibt keine 
Jahresverträge, Anmelde- oder Kündi-
gungsgebühren.

2. �Es stehen über 100 verschiedene Akti-
vitäten zur Auswahl, von Klassikern wie 
Pilates oder HIIT bis zu Trends wie Kälte-
kammer oder Hot Yoga. 

3. �Über Trainiac kann man sich einen  
individuellen Trainingsplan erstellen 
lassen. Dazu einfach die Trainiac-App 
über Wellhub herunterladen und Ein-
zelcoaching sowie individuelle wö-
chentliche Workouts erhalten. 

4. �Es ist möglich Studios, die noch nicht 
Teil des Wellhub-Netzwerks sind, zu 
empfehlen – unkompliziert über die 
Wellhub-App. Dafür ist keine aktive 
Mitgliedschaft nötig, es muss nur ein  
Zugang freigeschaltet werden. 

5. �Mit Wellhub Premium hat man Zugang 
zu über 40 Partner-Apps aus dem Be-
reich körperliches und mentales Wohl-
befinden. Dazu gehören bekannte Apps 
wie Headspace, Calm, Sleepcycle, Stra-
va, LesMills und viele mehr.

6. �Man kann auch ein virtuelles Personal 
Training machen – ganz bequem von 
zuhause. In den 30-minütigen Sessions 
kann man bis zu 8 x pro Monat, je nach 
Paket, mit einem persönlichen Trainer 
Sport machen. 

7. ��Dank einer Vielzahl an Online-Gruppen-
kursen kann man auch zuhause einen 
Kurs nach persönlichem Geschmack 
aussuchen.

8. �Wellhub bietet deutschlandweit ein 
Partnernetzwerk von mehr als 6.000 
Sport-, Freizeit- und Wellnesseinrich-
tungen. Mit einer Mitgliedschaft kann 
man jeden Tag eine andere Partner-
einrichtung besuchen, egal in welcher 
Stadt. Und: Kürzlich hat Wellhub sich 
mit Urban Sports Club, einem be-
deutenden Firmenfitness-Anbieter in 
Europa, zur weltweit größten Plattform 
für Corporate Wellbeing zusammenge-
schlossen und hat damit das Angebot 
sogar nochmal erweitert.

9. �Der Wellhub Partner-Anbieter ifeel bie-
tet die Möglichkeit, virtuell mit einem 
zertifizierten Therapeuten oder Coach 
zu sprechen. Die Sitzungen dauern 45 
Minuten und sind je nach Paket bis zu  
1 x pro Woche enthalten.

Wichtig zu wissen: Nur GdP-Mitglieder 
können ein Wellhub-Abo abschließen!
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Im ersten Halbjahr 2025 hat die Bundes-
polizei an Bahnhöfen 14.047 Gewaltdelik-
te, 26.613 Eigentumsdelikte, 17.595 Sach-
beschädigungsdelikte, 1.076 Sexualdelikte, 
4.475 Betäubungsmitteldelikte und 808 
Waffendelikte registriert. Diese Zahlen be-
richtet die Bundesregierung laut der Parla-
mentsnachrichten „heute im bundestag“ 
(hib) unter Berufung auf die Polizeiliche 
Eingangsstatistik (PES) der Bundespolizei 
in einer Antwort (21/1095) auf eine Kleine 
Anfrage (21/884) der AfD-Fraktion. „Die 
Daten der PES können sich aufgrund von 
Nacherfassungen oder notwendigen Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung auch zu-
künftig ändern“, so die Bundesregierung.

Die Abgeordneten hatten sich in ihrer An-
frage auch nach den Staatsangehörigkeiten 
der erfassten Tatverdächtigen erkundigt. 
Bei den Eigentumsdelikten beispielswei-
se sind die Tatverdächtigen überwiegend 
„gänzlich unbekannt“ (14.694), es liegen 
also keine Angaben zur Staatsangehörigkeit 
vor. Die Bundespolizei ermittelte zudem 
7.565 nichtdeutsche und 5.375 deutsche 
Tatverdächtige, bei 96 Tatverdächtigen ist 
die Staatsangehörigkeit ungeklärt.

Bei den Gewaltdelikten im ersten Halbjahr 
2025 ermittelte die Bundespolizei laut Bun-
desregierung 5.711 deutsche und 4.641 
nichtdeutsche Tatverdächtige. In 3.200 Fäl-
len sind die Tatverdächtigen „gänzlich un-
bekannt“, bei 101 Tatverdächtigen ist die 
Staatsangehörigkeit ungeklärt.

Bei den Sexualdelikten zählte die Bundes-
polizei 349 nichtdeutsche und 260 deut-
sche Tatverdächtige, bei 402 ist der Tatver-
dächtige „gänzlich unbekannt“, in elf Fällen 
ist die Staatsangehörigkeit ungeklärt. In 
der Antwort werden diese Angaben auch 
für die übrigen Deliktsgruppen aufgeführt; 
zudem nennt die Bundesregierung jeweils 
die Staatsangehörigkeiten der nichtdeut-
schen Tatverdächtigen.

Bezogen auf die Tatorte registrierte die 
Bundespolizei im ersten Halbjahr laut Ant-
wort beispielsweise die meisten Gewalt-
delikte am Hauptbahnhof Leipzig (426), die 
meisten Eigentumsdelikte am Hauptbahn-
hof Hamburg (1.570) und die meisten Se-
xualdelikte am Hauptbahnhof Dortmund 
(29). Ferner gibt die Bundesregierung in 
der Antwort Auskunft unter anderem über 
Gewaltdelikte, bei denen ein Messer ein-
gesetzt wurde, sowie über Angriffe auf im 
Einsatz verletzte Bundespolizistinnen und 
-polizisten. 

Hier geht es zur 
Original-Meldung 
hib 341/2025 auf 
der Website des 
Bundestags.

Eigentumsdelikte führen die Statistik an
STRAFTATEN AN BAHNHÖFEN IM ERSTEN HALBJAHR 2025

Quelle: „heute im bundestag“ (hib)
Grafiken: GdP-Bezirk Bundespolizei | Zoll                    Alle Angaben ohne Gewähr. 
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Die Bundespolizei steht vor massiven He-
rausforderungen. Die Rekordeinstellun-
gen der vergangenen Jahre zeigen: Der 
demografische Wandel hat die Behörde 
erreicht. Immer mehr Vertreterinnen und 
Vertreter der Generation Z treten ein – 
technologieaffin, gesundheitsbewusst, 
sozial vernetzt, aber auch fordernd. Pro-
gnosen zufolge wird 2028 mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten unter 30 Jahre 
alt sein. Um attraktiv zu bleiben, müssen 
Strukturen modernisiert werden.
Die Pandemie verdeutlichte digitale De-
fizite: fehlende Hardware, unzureichende 
Software, schlechtes WLAN. Homeoffice 
ist kaum möglich, Unterkünfte sind oft 
marode. Auch Ausbildung und Studium 
hinken hinterher: veraltete Pläne, fehlen-
der Praxisbezug, moderne Einsatzmittel 
wie Bodycams oder Diensthandys werden 
nicht vermittelt. Gleichzeitig steigen die 
Anforderungen. Hinzu kommen steigen-
de Belastungen durch Einsätze, fehlende 
Infrastruktur für Grenzkontrollen und un-
zureichende Technik. Trotz wachsender 
Aufgaben wurden Ausbildungsplätze an 
der Akademie massiv eingekürzt – ein fa-
tales Signal im Wettbewerb mit privaten 
Arbeitgebern, die mit attraktiven Kondi-
tionen locken.
Die Junge Gruppe der GdP fordert des-
halb: Investitionen in moderne Ausstat-
tung und Liegenschaften, praxisgerechte 
Ausbildung und faire Arbeitsbedingun-
gen. Nur so können junge Kolleginnen 
und Kollegen ihre Zukunft aktiv mitgestal-
ten – statt passiv zuzusehen.

Polizeianwärterinnen und -anwärter und 
Studierende stehen während ihres Prakti-
kums oft vor einem schwer lösbaren Pro-
blem: Sie müssen sich selbst um Unter-
künfte kümmern. 
Der genehmigungsfreie Tagessatz für die 
Kurzzeitmiete variiert gefühlt nach Laune. 
Bei der BPOLI Stralsund sind es beispiels-
weise 25 Euro. Bei der BPOLI Köln 35 Euro.  
Bei der MKÜ, Dienstort Konstanz/ Radolf-
zell sind es – als einzigem Dienstort bun- 
desweit – spektakuläre 45 Euro täglich.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird dieser Betrag überschritten, verlangt 
das Reisekostenrecht vorab eine Geneh-
migung mit drei Vergleichsangeboten. Es 
folgt meist ein zäher E-Mail-Verkehr mit 
Gegenangeboten und Nachfragen. Wäh-
renddessen läuft die Zeit, Reservierungen 
laufen ab und der Zeitdruck steigt. Viele 
buchen deshalb ohne Genehmigung und 
bleiben auf den Mehrkosten sitzen. 

Besonders absurd ist die 60-Prozent- 
Kappung: Teilen sich zwei oder mehr Kol-
leginnen und Kollegen eine Wohnung, 
werden nicht die tatsächlichen Kosten 
übernommen, sondern diese werden 
pauschal um 40 Prozent gekürzt. Wer soli-
darisch spart, wird am Ende bestraft. 

Die Folgen sind gravierend. Die jungen 
Kolleginnen und Kollegen fühlen sich im 
Stich gelassen, sind frustriert, zweifeln an 
der Fürsorgepflicht und müssen für den 
Dienstherrn finanziell in Vorleistung ge-
hen. Viele wissen um das Problem, aber 
nichts passiert.
	
Die GdP sagt: Es braucht dringend realis-
tische Tagessätze, unbürokratische Ver-
fahren und faire Erstattungsregeln. Wer 
sich für die Bundespolizei entscheidet, 
sollte nicht Kreditgeber der Behörde sein 
und durch bürokratische Absurditäten 
entmutigt werden.

Foto: AdobeStock #660182642 / Pixel-Shot

FINANZIELLE BELASTUNG FÜR ANWÄRTER UND STUDIERENDE 

Wenn das Praktikum zur 
Kostenfalle wird...

UPDATE DEIG

Die Planungen werden konkreter...
Finanzielle und rechtliche Grundlagen
Die Finanzierung ist gesichert. Mit der 
Änderung des UZwG, des Gesetzes über 
den unmittelbaren Zwang, soll unter an-
derem der Einsatz von Distanz-Elektro- 
impulsgeräten (DEIG) auf eine rechtssi-
chere Grundlage gestellt werden. 
Die GdP unterstützt dies ausdrücklich. Es 
ist richtig und notwendig, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen bei der Anwendung 
dieses Einsatzmittels rechtssicher han-
deln können. Allerdings sieht die Gewerk-
schaft die geplante Einordnung als Waffe 
nach § 2 Abs. 4 UZwG als zu eng an. Aus 
Sicht der GdP wäre eine Einordnung als 
Hilfsmittel der körperlichen Gewalt ge-
mäß § 2 Abs. 3 UZwG sachgerechter,  
praxistauglicher und rechtsstaatlich  
geboten.

Vorstellung von Geräten
Seitens der Dienststelle wurden die Mo-
delle Taser 7 und Taser 10 der Firma Axon 
vorgestellt. Beide Systeme haben spezi-
fische Vor- und Nachteile, die in die Ent-
scheidungsfindung einfließen.

Aus- und Fortbildung
Wichtig vor einem flächendeckenden Ein-
satz von DEIG ist eine intensive Aus- und 
Fortbildung aller nutzungsberechtigten 
Einsatzkräfte!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erprobungsphase
Die Erprobung wurde erweitert – mittler-
weile sind mehr als 14 Dienststellen be- 
teiligt. Nach derzeitigem Stand ist davon 
auszugehen, dass direkt im Anschluss an 
die Erprobung die Einführung in der Bun-
despolizei erfolgt.

AED-Beschaffung
In Zusammenhang mit der Einführung 
des DEIG wird aktuell bei fast jedem Ge-
rät auch ein AED (Defibrillator) beschafft. 
Da hierzu unterschiedliche Auffassungen 
bestehen, soll die Anzahl der AEDs noch 
einmal überprüft und anhand einsatztak-
tischer Erwägungen angepasst werden.

Auf dem Foto sind die drei in der Bundes-
polizei erprobten Modelle zu sehen (von 
oben: Taser X2, Taser 7 und Taser 10).

SEMINARE UND AKTIONEN FÜR ÄLTERE BESCHÄFTIGTE

Ruhestand heißt nicht Stillstand
Der Eintritt in den Ruhestand ist ein kom-
plett neuer Lebensabschnitt. Er bringt ei-
nerseits mehr Zeit für Familie, Interessen, 
Hobbies und Freunde, bedeutet anderer-
seits aber auch eine große Umstellung. 
Das Motto der GdP-Seniorengruppe lautet 
„Ruhestand: Da geht noch was!“ und mit 
ihren Aktionen und der Einbindung der 
Mitglieder möchte die Gruppe allen, bei 
denen der Wechsel vom aktiven Dienst in 
den neuen Lebensabschnitt ansteht, dabei 
helfen, von Anfang an auf ein starkes Netz-
werk bauen zu können. Damit angehende 

Ruheständlerinnen und Ruheständler 
möglichst gut vorbereitet sind, bietet die 
GdP unter anderem auch Seminare zur 
Vorbereitung auf den Ruhestand an. Hier 
erfahren die Teilnehmenden alles Wich-
tige für den neuen Lebensabschnitt und 
vieles mehr. Auch sehr beliebt sind die 
GdP-Seminare Aktiv im Alter, bei denen 
sich die Teilnehmenden zu gesellschafts-
politischen Themen austauschen. Natür-
lich bleibt dabei auch immer Zeit für das 
gemeinschaftliche Miteinander in ange-
nehmem Ambiente.
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FIT BLEIBEN

Neun Gründe für 
ein Wellhub-Abo
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Das lohnt sich 
richtig!

VORTEILE AUF EINEN BLICK

In einer GdP-Mitgliedschaft ist rich-
tig viel mit drin – von einem umfas-
senden Rechtsschutz über Versiche-
rungsleistungen und Beihilfen bis zu 
Fortbildungsveranstaltungen und 
Informationsangeboten. 
Aber nicht nur im dienstlichen Kon-
text sind GdP-Mitglieder im Vorteil, 
sie profitieren auch in der Freizeit: 
Ob Autokauf, neue Markenklamot-
ten, Smartphones, Reisen, Tickets 
für Veranstaltungen oder Fitness – 
als GdP-Mitglied lässt sich nahezu in 
allen Lebensbereichen sparen.
Alle Vorteile, kurz und knapp auf  
einen Blick gebündelt, sind in der 
Leistungsübersicht der GdP zu fin-
den. Diese kann über den QR-Code 
heruntergeladen 
werden und 
ist außerdem 
auf www.gdp- 
bundespolizei.
de > Vorteilswelt 
einsehbar.
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UNTERKUNFT

Praktikum als
Kostenfalle

FIT BLEIBEN

Neun Gründe für 
ein Wellhub-Abo

ENTLASTUNGSGÜRTEL

Endlich für alle!

Mehr dazu auf Seite 4

i DIE 
BUNDES
POLIZEI
TUNG 

Die nächste  
Ausgabe erscheint 
im Frühjahr 2026

AUSSTATTUNG

AUSZAHLUNG DER ERSTEN ERHÖHUNG AUS TARIFEINIGUNG

Unsägliche Hängepartie!
Bereits am 6. April 2025 haben sich die Gewerkschaften mit Bund und Kommunen 
auf ein Tarifergebnis für die Tarifbeschäftigten zur Steigerung der Entgelte in den 
Jahren 2025 und 2026 sowie zu weiteren Details geeinigt. Bis aber endlich Geld floss, 
verging leider einiges an Zeit. Das gilt noch einmal mehr für die Übertragung der Er-
gebnisse auf die Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger. Wer wann das erste Geld aus der Einigung auf dem Konto hat(te)...

Seit dem 28. August 2025 ist es offi-
ziell: Das Bundespolizeipräsidium hebt 
die Einschränkungen zur Ausgabe des 
flammhemmenden Entlastungsgürtels 
auf. Damit steht er nun allen Beschäftig-
ten als Ergänzungsausstattung zur Ver-
fügung.
Aber: Die Bestände sind natürlich nicht 
unbegrenzt – also bitte nur abholen bzw. 
bestellen, wenn der Gürtel auch wirklich 
benötigt wird.

Rückführungseinheit geht in den Probebetrieb
BUNDESBEREITSCHAFTSPOLIZEI

Am 1. Oktober 2025 hat die Direktion 
Bundesbereitschaftspolizei eine Rückfüh-
rungseinheit (RFE BP) im Probebetrieb ein-
gerichtet. Dieser Probebetrieb wird für ein 
Jahr, geplant bis September 2026 zunächst 
funktional, mit fortlaufender Evaluierung 
eingerichtet. 
Die Kolleginnen und Kollegen der RFE BP, 
die sich freiwillig melden konnten, werden 
auf Anforderung der zuständigen Bundes-
polizeidirektionen bundesweit für Einsatz-
maßnahmen im Bereich der Rückführung 
auf Linienflügen und Sammelchartermaß-
nahmen eingesetzt. Damit soll erreicht wer-
den, dass alle Maßnahmen in einer Hand 
bleiben und somit effektiver durchgeführt 

werden. Die in der RFE tätigen Personen-
begleitenden Luft (PBL) sollen für die Dauer 
ihrer Zuordnung mit dieser Aufgabe betreut 
werden. Unter einheitlicher Führung mit 
Sitz in der Bundespolizeiabteilung Hünfeld 
verbleiben die PBL als Aufrufeinheit in ihren 
Stammdienststellen. 
In den kommenden Monaten wird sich zei-
gen, ob das Projekt RFE BP erfolgreich um-
zusetzen ist. Aus Sicht der GdP sind die 
wesentlichen Bausteine des Erfolges eine 
angemessene Stundenabrechnung sowie 
die zeitnahe Abwicklung der anfallenden 
Reisekosten inklusive Nebenkosten. Vor  
allem dann, wenn die PBL in Vorkasse getre-
ten sind.

 
 
 
 
Weiterhin bedarf es einer Ausstattung mit 
entsprechenden zusätzlichen Führungs- 
und Einsatzmitteln. Der Bedarf für diese 
Einheit wurde erhoben und muss, in Anleh-
nung an das bestehende Fachkonzept „Aus-
stattung Rückführung“ vom Januar 2025 zur 
Verfügung gestellt werden. 
Das Projekt Rückführungseinheit ist eben-
falls von der Bundespolizeidirektionen FRA 
und 11 aufgegriffen und bereits umgesetzt 
worden.

GRENZSCHUTZ-GLOSSAR

GEAS, EES und ETIAS – wer kennt sie alle?
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UPDATE ENTLASTUNGSGÜRTEL

Endlich für alle!

Das Gemeinsame Europäische Asylsystem 
(GEAS) legt laut Definiton der Bundeszentrale 
für politische Bildung in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union Mindeststandards 
für die Durchführung von Asylverfahren und 
die Unterbringung und Versorgung von Asyl-
suchenden fest. Außerdem ermöglicht es 
den Abgleich von Fingerabdrücken von Asyl-
bewerberinnen und -bewerbern über die Da-
tenbank Eurodac und damit auch die Bestim-
mung des Landes, welches für die Prüfung 
des Asylantrags zuständig ist (Dublin-Verfah-
ren). Die Umsetzung 
des GEAS verläuft in 
den einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten bislang 
uneinheitlich, sodass 
die Asylsysteme wei-
terhin große Unter-
schiede aufweisen.

Die GdP hat in ihrer Stellungnahme zum  
GEAS-Anpassungsgesetz klar gestellt, dass 
das mit dem GEAS einhergehende erweiterte 
Arbeitsaufkommen der Bundespolizei nicht 
auf Grundlage der bestehenden Strukturen 
und Ressourcen umgesetzt werden kann. 
Die notwendigen Anpassungen müssen auf 

nationaler Ebene mitvollzogen werden, da-
mit GEAS tatsächlich funktionieren kann. Aus 
Sicht der GdP ist der Gesetzentwurf in Bezug 
auf die Rolle der Bundespolizei, insbesondere 
im Flughafenverfahren sowie bei aufenthalts-
rechtlichen Entscheidungen und Folgeent-
scheidungen dringend nachzuschärfen. Eine 
Übertragung zusätzlicher Aufgaben darf nicht 
durch gesetzliche Unschärfen oder spätere 
Verordnungen erfolgen, sondern bedarf einer 
parlamentarisch legitimierten und ressort-
übergreifend abgestimmten Lösung.

Die Smart Borders 
Initiative der EU um-
fasst laut Bundesver-
waltungsamt neben 
anderen Maßnahmen 
die Einführung eines 
Schengen-weiten Ein-
reise-Ausreise-Sys-
tems (Entry-Exit-System | EES) und eines 
europäischen Reiseinformations- und Reise-
genehmigungssystems (European Travel In-
formation and Authorisation System | ETIAS). 

Mithilfe des Entry-Exit-Systems (EES) wer-
den Ein- und Ausreisedaten von Drittstaats-

angehörigen erfasst, die für einen Kurzauf-
enthalt in den Schengen-Raum reisen wollen. 
Die Datenerfassung erfolgt an den Schengen-
Außengrenzen. Auch Einreiseverweigerungen 
sind im EES sichtbar und können entspre-
chend berücksichtigt werden. Durch die elek-
tronische Berechnung der zulässigen Aufent-
haltsdauer der Reisenden im Schengen-Raum 
soll der Stempel im Reisepass bald nicht mehr 
nötig sein.

Das European Travel Information and Aut-
horisation System (ETIAS) ist ein Vorab-Regis-
trierungssystem für visumbefreite Drittstaats-
angehörige, die einen kurzfristigen Aufenthalt 
im Schengen-Raum planen. Vor Anreise müs-
sen grundsätzlich alle visumsbefreiten Dritt-
staatsangehörigen über ein ETIAS, das heißt 
über eine Anreisegenehmigung verfügen. 

Der nationale Aufbau der Systeme wird bis 
zur vollständigen Inbetriebnahme im Rahmen 
behördenübergreifender Projektarbeit geleis-
tet. Derzeit ist geplant, dass die stufenweise 
Einführung des EES im Oktober 2025 begin-
nen soll. Die weitere Zeitplanung sieht vor, 
dass die Inbetriebnahme von ETIAS im vierten 
Quartal 2026 folgen soll.

In nahezu allen Bereichen wird das neue 
Polizeigewehr die zum Teil über 40 Jah-
re alte MP5 – einschließlich der MP5e 
– ablösen. Viele fragen sich jetzt sicher:  
Welches Modell, von welchem Hersteller? 
Das steht im Rahmen der europaweiten 
Ausschreibung noch nicht fest. 
Die zuständige Arbeitsgruppe (AG NPG) 
hat jedoch klare Leistungsanforderungen 
definiert. Nun liegt es an den Herstellern, 
diese Vorgaben in ein „Bundespolizeige-
wehr“ umzusetzen. Alle technischen Eck-
daten wurden offen und transparent auch 

mit dem zuständigen Personalrat 
besprochen. Natürlich gibt es noch  
einige Herausforderungen – etwa im  
Bereich der Schießanlagen der 
Bundespolizei – die jedoch im Lau-
fe der Zeit gelöst werden sollen.
Die GdP bleibt am Ball und informiert, 
sobald es neue Entwicklungen gibt. 

Auf den Fotos sind drei der  
Sichtungswaffen zu sehen, die un-
ter anderem jeweils eventuell als 
Modell in Frage kommen könnten.

Neues Polizeigewehr gesucht

Im Zusammenhang mit der Debatte um einen modernen europäischen Grenzschutz und 
der Smart Borders-Initiative der EU gibt es zahlreiche neue Maßnahmen und Konzepte, 
die auf die Bundespolizei zukommen und von denen man zumindest schon mal gehört 
haben sollte. Eine Zusammenstellung der drei wichtigsten Begriffe GEAS, EES und ETIAS...

Tarifbeschäftigte
Die meisten werden sich erinnern: Der 
Tarifabschluss umfasst eine lineare Ent-
gelterhöhung von 3 Prozent, mindestens 
110 Euro ab dem 1. April 2025 und eine 
weitere Erhöhung von 2,8 Prozent ab dem 
1. Mai 2026 sowie Anpassungen für Aus-
zubildende. Neben den Gehaltserhöhun-
gen werden auch flexible Regelungen zur 
Arbeitszeit und ein weiterer Urlaubstag 
eingeführt. 
Mit dem Ende der Redaktionsverhandlun-
gen Mitte Juli war dann endlich der Weg 
frei für die Auszahlung der rückwirkenden 
ersten Entgelterhöhung in Höhe von 3,0 
Prozent an die Tarifbeschäftigten. Beim 
Bund wurde das erforderliche Zahlbarma-
chungsrundschreiben bereits im Juli ver-
sendet. Aufgrund externer Dienstleister 
wurde aber darauf hingewiesen, dass es vo-
raussichtlich rund zehn Wochen bis zur tat-
sächlichen Auszahlung und damit bis frühs-
tens Ende September 2025 dauern könne. 
 
 
 
 
 
 
 

Beamtinnen und Beamte
Anfang September hat das Kabinett dann 
beschlossen, dass der erste Teil der linea-
ren Anpassung der Besoldung und Versor-
gung – wie im Tarifbereich um 3,0 Prozent 
– rückwirkend zum 1. April 2025 für den 
Beamtenbereich in Form von Abschlags-
zahlungen umgesetzt werden soll – vor-
aussichtlich beginnend mit den Dezember-
bezügen.
Hintergrund ist, dass die Übertragung des 
Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich 
nur durch entsprechende Anpassungsge-
setze erfolgen kann. Die Abschlagszahlun-
gen sollen dafür sorgen, dass sich die Aus-
zahlung nicht noch weiter verzögert. 
Bevor dann der zweite Teil der linearen 
Erhöhung (2,8 Prozent) wie bei den Tarif-
beschäftigten voraussichtlich im Mai 2026 
zur Auszahlung kommt, soll laut BMI das 
Gesetz zur amtsangemessenen Alimenta-
tion umgesetzt sein. 
Darin sollen gegebenenfalls weitere Rege-
lungen aus dem Tarifergebnis mit umge-
setzt werden. Dazu kommt: Die Summen, 
die derzeit hinter den jeweiligen Besol-
dungsgruppen stehen, sollen in diesem 
Zusammenhang angepasst werden. Dem-
entsprechend wären die 2,8 Prozent der 
zweiten linearen Erhöhung dann im besten 
Fall automatisch mehr wert.

Die Gewerkschaft der Polizei hat in diesem Jahr 75. Geburtstag gefeiert. Gegründet  
wurde sie am 14. September 1950. Weitere Infos gibt es über den QR-Code.
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FORDERUNG HAT GEWIRKT

Mehr Geld für DHF

�Mit Verfügung vom 17. Juli 2025 hat das 
Bundespolizeipräsidium bekannt gege-
ben, dass auch die Diensthundeführen-
den in der Bundespolizei rückwirkend  
zum 1. Januar 2025 eine höhere monat-
liche Aufwandsentschädigung erhalten 
– und zwar 200 Euro (+ 46 Euro). 
Zur angemessenen Betreuung von aus-
gemusterten Diensthunden gibt es zu-
dem eine monatliche Pauschale von 
100 Euro. Auch die Regelungen zur Ver-
sorgung der Hunde wurden angepasst.
Vorausgegangen war eine Erhöhung 
beim Zoll. Der GdP-geführte Bundes-
polizeihauptpersonalrat hat daraufhin 
eine entsprechende Anfrage für die Be-
schäftigten der Bundespolizei gestellt 
und sich durchgesetzt.
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Ermittlungsdienste und Kriminalitätsbekämpfung stärken!
ZUSAMMENARBEIT MIT NEUER PROJEKTGRUPPE

Am 8. September fand das erste Gespräch 
zwischen der GdP und der eingesetzten Pro-
jektgruppe Strategie Kriminalitätsbekämp-
fung der Bundespolizei statt. Die GdP hat 
viele Verbesserungsvorschläge eingebracht:
▪ �Sofortige Ausschreibung und Besetzung al-

ler freien Dienstposten in der KrimB.
▪ �Beendigung von sogenannten Zugleich-

funktionen und Überführung in den Orga-
nisations- und Stellenplan der Bundespoli-
zei zur Entlastung der Ermittlungsdienste.

▪ �Zielgerichtete Werbestrategien im Innen-
verhältnis und Initiierung von Daueraus-

schreibungen zur Erhöhung der Bewer-
benden auf Dienstposten in der KrimB.

▪ �Flexible Arbeitszeitmodelle und zeitgemä-
ße technische persönliche mobile Ausstat-
tung für jede und jeden Mitarbeitenden.

▪ �Schrittweise Erhöhung der Anzahl von 
Dienstposten im Arbeitsfeld KrimB bis zu 
einer Maximalanzahl von zehn Prozent der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in 
operativen Funktionen der Bundespolizei.

▪ �Konzeptionelle flächendeckende Aus- und 
Fortbildung in der Kriminalitätsbekämp-
fung der Bundespolizei.

▪ �Verbesserung der Durchbündelung aller 
Dienstposten im Aufgabenfeld KrimB und 
die Erhöhung von Möglichkeiten von Lauf-
bahnaufstiegen innerhalb der „Fachkarrie-
re Kriminalitätsbekämpfung“. Diese sollen 
vorrangig aus bereits im Tätigkeitsfeld ver-
wendeten Kolleginnen und Kollegen rekru-
tiert werden.  

▪ �Gründung eines kriminaltechnischen In-
stituts der Bundespolizei und seine Ein-
richtung aufgrund der zu erwartenden 
Ergebnisse der Projektgruppe Strategie 
Kriminalitätsbekämpfung.

▪ �Modernisierung des Vorgangsbearbei-
tungssystems mit automatisierter Fallkate-
gorisierung, Pflichtfeldern, Schnittstellen 
zu Partnerbehörden und Exportfunktionen 
für Statistiken und Lagebilder.

▪ �Einführung von Transkriptions- und Sprach-
erkennungssoftware für audiovisuelle Ver-
nehmungen, kombiniert mit automatisier-
ten Übersetzungsfunktionen.

▪ �Ausbau digitaler Forensik durch dedizierte 
Hard- und Software, gesicherte Arbeits-
plätze, Cloud-Forensik und spezialisierte 
Fachermittelnde.


